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Themenübersicht

1.
 

Kodierung: was, warum, wie?

2.
 

Was lernen wir aus APDRG?


 
Einigkeit der Partner



 
Zeitliche Realisierbarkeit



 
Verhältnismässigkeit



 
Verständlichkeit



 
Kodierrichtlinien



 
Transparenz



 
Kooperation



 
Gut Ding will Weile haben
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Kodierung: was ist die Hauptaufgabe?

Erstellen der medizinischen Statistik der stationären Patienten
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Kodierung: warum muss kodiert werden?


 

Offizielle medizinische Statistik des BFS


 
Bundesstatistikgesetz, entsprechende Verordnung, KVG Art. 49


 

Kanton


 
Globalbudget (CMI-bereinigte Fallkosten der allg. versicherten Patienten 
als Berechnungsbasis für Kantonsanteil)



 
kantonale Leistungsplanung



 
Daten für kantonales Krebsregister


 

APDRG-Fallpauschalen  SwissDRG Fallpauschalen


 
BAG


 
„Qualitäts“? -

 
Kennzahlen aus Routinedaten (HELIOS)
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Kodierung; wie macht man das, oder

was sind die Quellen / Hilfsmittel?


 

Klinikinformationssysteme (KIS)


 
Arztberichte, Operationsberichte, e-Kardex, Labor, Pathologie, 
bildgebende Befunde, IPS-Datensatz, Leistungserfassung, etc.


 

Patientenadministrationssystem (PAT)


 
Überprüfung der Korrektheit von administrativen Daten (Ein-

 
/ Austritt, 

Versicherungsklasse, etc.)


 

Zentrale Kodierdatenbank


 
eigenständig



 
Integriert in  KIS



 
Integriert in PAT

Kisim.lnk Perinat4.lnk Mis-orl.lnk

Kodierserver
Datenbank

Elektronische Kodierhilfe
Plausibilisierung (MedPlaus)
AP-(Swiss)-DRG-Grouping

Einfache stat. Abfragen

eGate

PAT

KIS

RAO
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Was lernen wir aus APDRG?
 Einigkeit der Partner

Neue klinische und ökonomische Erkenntnisse verzögerungslos einführen

CW-Version 6.0
beruhte auf Kennzahlen 2004/2005 und somit 
auf besseren klinischen und ökonomischen Daten
wurde bereits 2006 publiziert
leider „erfolgreich“

 

bis 2009 verhindert

SwissDRG kann es besser machen bei
Akzeptanz für Notwendigkeit von Innovations-

 
Entgelte und rasche Einigung betreffend Verfahren
zeitlich unverzögerte DRG-Anpassungen 
(Gruppen, CW-Versionen)
etc.
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Was lernen wir aus APDRG?
 Zeitliche Realisierbarkeit oder frühzeitige Information

Zum Beispiel: fakultative Erfassung von Medikamenten ab 1.1.2010
Information in Flash 1/10

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/codage/04.Docu 
ment.128154.xls
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Was lernen wir aus APDRG?
 Zeitliche Realisierbarkeit
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Was lernen wir aus APDRG?
 Zeitliche Realisierbarkeit

Probleme:



 
Eine manuelle Medikamentenerfassung würde pro Fall mehr Zeit benötigen als 
die gesamte Kodierung  Stellenetats verdoppeln?



 
Eine automatisierte Erfassung setzt folgendes voraus:


 

Elektronische Medikametenabgabe


 

E-Kardex mit Mappingtabellen


 

Schnittstellen zwischen KIS oder und Kodierdatenbank



 

direkte Kostenzuweisung auf Fallebene statt auf Abteilungsebene und 
Kostenumlageverfahren

 Grösseres interdisziplinäres Projekt (Ärzte, Pflege, IT intern 
und extern) von mehreren Monaten

Medizinische 
Information

KTR
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Was lernen wir aus APDRG?
 Verhältnismässigkeit

Manuelle Kodierung der Medikamente ab Kardex oder e-Kardex??
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Was lernen wir aus APDRG?
 Verhältnismässigkeit

Prozedurenkodierung in der Radio-Onkologie nach Vorgaben SwissDRG
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Was lernen wir aus APDRG?
 Verständlichkeit

Erkläre mal als Medizincontroller einem Mediziner 
in seiner Sprache, was für Fälle da gemeint sind

Oder selektiere Fälle nach klinischen 
Diagnosen/Behandlungen für eine Kosten- 
Ertragsanalyse
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Was lernen wir aus APDRG?
 Kodierhandbuch

Unpräzise oder lückenhafte Kodierrichtlinien



 
enthalten ein hohes Mass an Interpretierbarkeit



 
ermöglichen erwiesenermassen das Ausreizung von Lücken, Ungeschriebenem



 
führen zu unterschiedlichen Kodierpraxen zwischen einzelnen Spitälern oder 
Landesregionen



 
Verunmöglichen vergleichbare Revisionsergebnisse



 
Ermöglichen unterschiedliche Vergütungen für klinisch gleiche Fälle

Hier haben wir im Vorfeld der Einführung von SwissDRG 
systembedingt die Lehren gezogen und mit dem Kodier-

 Handbuch Version 3.0 einen ersten Schritt umgesetzt.
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Was lernen wir aus APDRG?
 Transparenz

Frühzeitige Veröffentlichung von wichtigen Informationen


 
Die Spitäler müssen sich auf SwissDRG einstellen


 

Prozesse und Strukturen anpassen


 

Das Behandlungsspektrum spitalweit/auf Klinikebene analysieren
Auftrag, zukünftiges Marktumfeld, voraussichtliches Kosten-

 

Ertragsverhältnis


 

Behandlungspfade anpassen, Kooperationen eingehen, Verhandlungen

 

führen

Hierfür benötigen wir zwingend gezielte Informationen

CaseMix Office
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Was lernen wir aus APDRG?
 Kooperation

Spitalspezifische Kenndaten sollten in beide Richtungen laufen

CaseMix Office

Validierung, Bereinigung
Gruppierung
Berechnung Verweildauer, 
Kostengewichte, Baserate,
Fallpauschalenkatalog

Medizinische Statistik 
Kostenträgerrechnung 

weitere Angaben

Was wir wirklich benötigen:
unser SwissDRG-Datensatz gruppiert zurück, alternativ
ein in unsere Systeme integrierbarer SwissDRG-Grouper
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Was lernen wir aus APDRG?
 Gut Ding will Weile haben



 

2004 startete das Projekt SwissDRG



 

Am 18.1.2008 wurde die SwissDRG AG gegründet


 

ein Jahr nach initialer Planung



 

2009 erfolgte die Datenerfassung mit den ersten Anpassungen für das SwissDRG 
System


 

Neuer Datensatz, ICD-10-GM 2008, CHOP 11.0 6-stellig


 

Vereinzelt angepasste Kodierrichtlinien (Nebendiagnose, Onkologie, ME)


 

Aber mit einem Kodierhandbuch Version 2 (ausgerichtet auf ICD-10 WHO, CHOP 10)
 Und die Spitäler hatten Mühe in der Umsetzung (Prozesse, IT, Personal  Kodierverzug)



 

2010 wird CHOP 12.0 nicht publiziert


 

Das BFS konnte mit externer Hilfe die über 4000 Anträge nicht zeitgerecht verarbeiten


 

Man behilft sich mit einer fakultativen Medikamentenliste (Zusatzentgelt)


 

Und man glaubt, dass die Spitäler das rasch und rückwirkend umsetzen können
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Was lernen wir aus APDRG?
 Gut Ding will Weile haben



 

Die SwissDRG-Partner halten am Terminkalender 1.1.2012 fest


 

ungeachtet der fehlenden Entwicklung der Prozedurenklassifikation


 

ungeachtet der Kapazitäten und Zeitbedürfnisse der Spitäler 
 unter Inkaufnahme qualitativ fragwürdiger Daten (Kodierung, KTR) als Basis für einen 

unausgereiften Fallpauschalenkatalog (Verweildauer, CW, etc.)



 

Sachliche Realität vor politischem Ehrgeiz


 

zeitlich realistisch abgestimmte Prozesse und Schritte planen


 

Die Kapazitäten des BFS und der Spitäler berücksichtigen


 

Die Spitäler als Partner ernst nehmen


 

Qualität statt Mängel unter Zeitdruck

Würden nicht alle von einer Einführung per 1.1.2013 profitieren?
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Herzlichen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!
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